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Alte Nr. 132 

1464 September 9 („des neysten daigs na o.l. Vr. Daige Nativ“) 

Vor den Schöffen zu Xanten bekundet Derick van den Speet für sich und die späteren 

Besitzer des Hofes und Gutes in der Berendonck im Amte Xanten, dass er seinen 

Eltern Gerit und Griete van den Speet, solange diese leben, eine bestimmte Leibzucht 

an dem genannten Gut einzuräumen. Zusätzlich zu ihrer Wohnung sollen die Eltern 

den Speicher („Spieker“) haben, der auf der Wiese steht („op der weer steet“). Wenn 

die Eltern daran einen Anbau („affhangs-caemer“) setzen wollen, so soll Derick ihnen 

dabei behilflich sein. Weiterhin sollen die Eltern ein Drittel von allen Erzeugnissen 

(„aefte“) erhalten, die jährlich auf dem Hof wachsen. Ebenso haben sich die Eltern auf 

Lebenszeit das Gärtchen („haefken“) hinter der Scheune und dazu die Bienen („eymen 

off bijen“), die jetzt darin leben, ausbehalten. Jedoch darf Derick in dem Gärtchen 

Gemüse („moiskruyt“) anpflanzen. Ferner dürfen sich die Eltern die Hälfte aus dem 

neben dem Teich („Dyck“) gelegenen Kohlgarten nehmen, den Derick wie bislang 

üblich jährlich auf eigene Kosten misten, umgraben und bepflanzen soll. Auch soll 

Derick seinen Eltern jährlich im Sommer und Winter Weideflächen bzw. Futter für zwei 

Milchkühe („ysern melken koe“) zur Verfügung stellen. Verendet eine der Kühe, so hat 

Derick seinen Eltern diese zu ersetzen. Ebenfalls soll Derick für seine Eltern acht 

Schafe halten. Weiterhin ist Derick verpflichtet, seinen Eltern jährlich am achten 

September („op o. Vrouwen mysse to Buedericker markt“) zwei Schweine sowie für 

deren Mast vier Malter Buchweizen zu stellen. Derick muss seine Eltern auch mit dem 

nötigen Brennholz beliefern. Die Eltern dürfen auch acht bis neun Hühner auf der 

Wiese halten, den Backofen mitbenutzen und ihr Wasser aus dem Brunnen („putte“) 

beziehen. Derick ist ferner verpflichtet, den Mühlensack seiner Eltern zur Mühle zu 

bringen und wieder abzuholen. Falls die Eltern irgendwo zu Gast sein sollten oder zur 

Kirche wollten, so muss Derick sie fahren und wieder abholen. Derick verspricht seinen 

Eltern, dass er für sie eine Schuld von 200 rheinischen Gulden bezahlen wolle. Falls 

Derick heiraten wolle, so müsste sich seine Frau verpflichten, die vorgenannten 

Bedingungen anzuerkennen. Der Grund und Boden, auf dem Haus und Hof stehen, 

war an die Herrschaft von Mörmter zinspflichtig, der Zins soll allerdings nach Angabe 

von Dericks Eltern abgelöst worden sein. 

Original, Pergament mit Schöffenamtssiegel. 

 

Transfix 

1470 Juli 2 („op o. l. Vr. Dach Visit.“) 

Vor den Xantener Schöffen Ar. Herenhaeff und Ga. Kaik setzen die in der vorigen 

Urkunde genannten Vertragspartner die erwähnte Schuld von 200 auf 170 rheinische 

Gulden herab. Statt der zwei Kühe und acht Schafe soll Derick nur noch zur 

Unterhaltung einer Kuh und zweier Schafe („ouwe“) und deren Lämmer verantwortlich 

sein. Derick verpflichtet sich, seinen Eltern zu allen vier Hochfesten einen Scheffel 

Buchweizen zu liefern. Vermittler bzw. Zeugen dieser Vereinbarung sind die Onkel und 
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Neffen Dericks: Derick op der Balendonck, Ruthger opgen Speet, Johannes und 

Henrick Buexken. 

Original, Pergament mit Schöffenamtssiegel. 

 

Transfix 

1476 März 30 („des saterdaiges na Letare“) 

Vor den Xantener Schöffen Laet und Ysbolt schließen die Vertragspartner der 

vorherigen Urkunden eine weitere Abmachung: Derick soll jährlich acht Pfund Wachs 

liefern und fünf statt wie bisher vier Malter Buchweizen. Falls die Herrschaft den auf 

dem Hof Berendonck stehenden Zins von Wachs und Hühnern, den sie an die Eltern 

verkauft haben, wieder ablösen, so fällt die daraus resultierende Kapitalsumme an die 

Eltern. Ebenso sollen Derick und seine Frau Lysbeth beim Kapitel zu Xanten eine 

Rente in Höhe von fünfeinhalb rheinischen Gulden ablösen, die am ersten März 1472 

verschrieben worden ist. 

Original, Pergament mit Schöffenamtssiegel. 


